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Hinweis'52 Verordnung

über den Anbau landwirtschaftlicher Kulturen zur Ernte 1953
51/1181 GBl

Vom 17. April 1952

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Wunschanbaupläne und nach Abstimmung mit dem 
volkswirtschaftlichen Bedarf beschließt die Regie
rung der Deutschen Demokratischen Republik zur 
Durchführung der Anbauplanung zur Ernte 1953 
nachstehende Verordnung:

§ 1
Zur Sicherung der Bestellung der Ackerflächen 

zur Ernte 1953 und der Saatgutversorgung im Jahre 
1954 werden nachstehende Pläne bestätigt:

a) der Plan der Anbauflächen landwirtschaft
licher Kulturen zur Ernte 1953 einschl. Zwi
schenfruchtanbau und natürlicher Grünland
flächen,

b) der Plan der Saatguterzeugungsflächen zur 
Ernte 1953,

c) der Plan zur Durchführung der Winterfurche 
im Herbst 1952.

§ 2
Die weitere Spezifizierung der bestätigten Pläne 

hat durch das Ministerium für Land- und Forstwirt
schaft der Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik zu erfolgen.

§ 3
(1) Die Pläne werden den Ländern von der Staat

lichen Plankommission bis zum 18. April 1952 über
geben.

(2) Die Aufteilung der Länderpläne auf die Kreise 
erfolgt bis zum 5. Mai 1952.

(|3) Die Aufteilung auf die Kreise ist vom Landtag 
zu bestätigen. Die Aufteilung der Pläne der Kreise 
auf die Gemeinden erfolgt bis zum 22. Mai 1952.Die 
Aufteilung auf die Gemeinden ist vom Kreistag zu 
bestätigen.


